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SPD fragt nach der Entwicklung des Vickers-Geländes 
 
„Der Bornberg, der Hühnerstein, das Krankenhaus-Areal oder das Gewerbegebiet südlich des 
Bahnhofs, es scheint so, als ob die Oberbürgermeisterin sich nach Jahren des Stillstands von  
einer zaghaften Verwalterin doch noch zu einer Macherin verwandelt,“ so Christian Velthuizen, 
stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD. „Ob von diesem Elan dann aber nach der OB-
Wahl – wenn Frau Dr. Jungherr denn überhaupt wieder gewählt wird – noch viel übrig bleibt,  
darf bezweifelt werden.“ 
 
„Die Auflistung zeigt aber, dass es in Bad Homburg einige Gebiete für Wohnungsbau und Ge- 
werbe zu entwickeln gibt. Das ist auch gut so, wollen wir doch die Stadt fit für die Zukunft machen. 
 
Allerdings gibt es auch einige Areale in der Stadt, die schon seit Jahren brach liegen. Eines dieser 
Areale ist das Vickers-Gelände. Schon in der letzten Wahlperiode hatte die SPD-Fraktion vorge-
schlagen, hier Wohnbebauung zu ermöglichen. Gerade wenn in nächster Nähe zu diesem Areal, 
nämlich südlich des Bahnhofs, ein neues Gewerbegebiet entwickelt wird, stellt sich die Frage, ob 
überhaupt noch Bedarf an einem Gewerbegebiet auf dem Vickers-Gelände besteht,“ so  
Christian Velthuizen. „Schließlich tut sich hier seit Jahren nichts.“ 
 
Daher möchte die SPD vom Magistrat wissen, ob es momentan überhaupt Interessenten für eine 
Nutzung des Geländes gemäß dem derzeitig gültigen Bebauungsplan gibt. Darüber hinaus soll  
der Magistrat darüber Auskunft erteilen, welche Schritte bisher unternommen worden sind, um  
das Gelände einer sinnvollen Nutzung zuzuführen, woran es liegt, dass sich bisher nichts tut und  
ob hier Wohnbebauung möglich und sinnvoll ist. 
 

 

Nachrichtlich: Die schriftliche Anfrage an den Magistrat nach § 10 der Geschäftsordnung, die 

                      innerhalb vier Wochen schriftlich beantwortet werden soll, haben wir Ihnen zur 

   besseren Übersicht in der Anlage beigefügt.  

 


